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Aktenzeichen: 
500-0327836-0005/0001.U  
 
 
 
Auskunft erteilt: 
Peter Theisen 
 

Durchwahl: 
+49 (0)251 411-5697  , ? 

Telefax: 
+49 (0)251 411-85697 

E-Mail: 
 
@brms.nrw.de 
 

 
Bitte verwenden Sie 
ausschließlich die Post- und 
Lieferanschrift: 
Bezirksregierung Münster 
48128 Münster 
 
Dienstgebäude: 
Albrecht-Thaer-Str. 9 
48147 Münster 
Telefon: +49 (0)251 411-0 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 
 
Öffentliche Verkehrsmittel: 
Vom Hbf Buslinie 17  
Haltestelle Bezirksregierung II 
(Albrecht-Thaer-Str.) oder 
Nevinghoff 

Mit der DB Richtung  
Gronau oder Rheine  
bis Haltepunkt „Zentrum Nord“ 
 
Konto der Landeshauptkasse: 

Landesbank Hessen-Thüringen 
(Helaba) 
IBAN: DE59 3005 0000 0001 
6835 15 
BIC: WELADEDDXXX 
Gläubiger-ID: 
DE59ZZZ00000094452 
 
Datenschutzhinweise: 
www.bezreg-muenster.de/ 
de/datenschutz/index.html  
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Euro Alkohol GmbH 
Herr Bornemann 
Hans-Böckler-Str.30 
59348 Lüdinghausen 
 
 
 
 
 
Ihre Anzeige vom 18.10.2024 gem. § 67 Abs. 2 BImSchG einer Anlage 
im Sinne von Nr. 4.1.2 des Anhangs der 4. BImSchV zur Herstellung 
von Ethanol mittels biologischer Umwandlung in industriellem 
Umfang in Lüdinghausen, Hans-Böckler-Str.30, 59348 
Lüdinghausen 
 
Anzeigebestätigung 
 
Ihr Schreiben vom 18.10.2024 
 
 
Sehr geehrter Herr Bornemann, 
 
mit Schreiben vom 18.10.2024, letztmalig ergänzt per Email vom 
21.05.2025, sind vollständige Anzeigeunterlagen für die o. g. Anlage, (mit 
Ausnahme der Angabe der Baukosten) bei der Bezirksregierung Münster 
vorgelegt worden. Damit ist das Anzeigeverfahren gem. § 67 Abs. 2 
BImSchG in materieller Hinsicht abgeschlossen. Die Anzeige wird mit 
diesem Schreiben bestätigt. 
 
Die o.g. Anlage war zum Zeitpunkt der Errichtung im Jahr 2004 nicht 
genehmigungspflichtig i.S.d. BImSchG. Sie wurde mit Baugenehmigung 
vom 26.06.2002 (Akz. 363.1-0318/20) vom zuständigen Bauamt 
genehmigt. Mit Änderung der 4. BImSchV zum 02.05.2013 erfolgte eine 
inhaltliche Änderung der Definition der Nr. 4.1.2, so dass ab diesem 
Zeitpunkt für die von Ihnen betriebene Anlage zur Herstellung von Ethanol 
mittels biologischer Umwandlung in industriellem Umfang 
Genehmigungspflicht i.S.d. BImSchG besteht. 
Zudem ist seit diesem Zeitpunkt Ihre Anlage als Anlage gemäß § 3 d. 4. 
BImSchV i.V.m. Art. 10 der Richtlinie 2010/75/EU als Anlage nach der 
Industrieemissions-Richtlinie (IED-Anlage) einzustufen. 
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Durch das Anzeigeverfahren wird der rechtmäßig genehmigte Bestand 
einer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Änderung der 4. Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes -4 BImSchV- 
bereits errichteten und betriebenen Anlage aufgenommen.  
 
Aus dieser Bestätigung Ihrer gem. § 67 Abs. 2 BImSchG vorgelegten 
Anzeige lassen sich über die bereits durch erteilte bau-, wasser- oder 
abfallrechtliche Genehmigungen bestehenden Rechte keine 
hinausgehenden Rechte ableiten. 
 
Die Anzeige einschließlich der zugehörigen Unterlagen bitte ich sicher 
aufzubewahren. 
 
Kostenentscheidung 
Für diesen Bescheid ergeht ein gesonderter Kostenbescheid, sobald mir 
die Angaben zu den Baukosten der Anlage zum Zeitpunkt der Errichtung 
vorliegen. 
Ich bitte mir diese Angaben zeitnah vorzulegen. 
 
Hinweis 
Auf das „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen* 
Vom 8. April 2013 und die bis zum 01.07.2026 in deutsches Recht 
umzusetzende europäische Änderungsrichtlinie (Richtlinie 
2024/1785/EU) weise ich hin. Sich daraus ergebende Forderungen (z.B. 
Ausgangszustandsberichtspflicht) können m. E. n. aus Gründen der 
Effizient im Rahmen des anstehenden Verfahrens für die geplante 
Erweiterung des Standortes durch einen weiteren Teil der gemeinsamen 
Anlage i.S.v. §1 Abs. 3 nach Nr. 4.1.2 der 4. BImSchV besprochen und 
umgesetzt werden. 
 
Rechtsbehelf 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Klage beim 
Verwaltungsgericht Münster erhoben werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A.  
gez. Peter Theisen 


